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Für vielfältige Familienmodelle: Kindschafts- und Abstammungsrecht 

modernisieren 

Der Deutsche Juristinnenbund e.V. (djb) begrüßt grundsätzlich das Anliegen des Bundesjustiz-

ministeriums (BMJ), die Lebenswirklichkeiten insbesondere von Trennungs- und Patchwork-

familien, Regenbogenfamilien sowie nichtehelichen Lebensgemeinschaften stärker in den 

Blick zu nehmen. Mit einer Stellungnahme zu vorgelegten Eckpunkten einer Reform im Kind-

schaftsrecht und einer Stellungnahme zu den Eckpunkten zur Abstammungsrechtsreform re-

agiert der djb auf die aktuellen Pläne des BMJ und formuliert im Einzelnen den bereits erkenn-

baren Überarbeitungsbedarf. Eine weitere Stellungnahme dazu hat der djb außerdem gemein-

sam mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Schwule Jurist*innen (BASJ), dem Lesben- und 

Schwulenverband (LSVD) und der Initiative Nodoption veröffentlicht. 

„Eine am Kindeswohl orientierte, partnerschaftliche Betreuung von minderjährigen Kindern 

muss stärker unterstützt werden. Das gilt ganz besonders für Familien, bevor sie sich trennen 

– nicht erst danach“, betont Ursula Matthiessen-Kreuder, Präsidentin des djb. Deutschland ist 

aktuell jedoch immer noch weit entfernt von einer paritätischen elterlichen Kinderbetreuung. 

Die Reformpläne müssen diese Realität berücksichtigen und dürfen die Situation von Müttern, 

die den Hauptanteil der Care-Arbeit leisten, nach einer Trennung nicht verschlechtern. Auch 

die vorgeschlagene Option der einseitigen Sorgerechtserklärung durch den nichtverheirateten 

Vater lässt keinen Gedanken von Partnerschaftlichkeit erkennen. 

Die Eckpunkte zur Reform des Abstammungsrechts des BMJ setzen langjährige Forderungen 

des djb um: Insbesondere wird für Zwei-Mütter-Familien die zweite Elternstelle geöffnet, 

wenn die Frauen verheiratet sind oder die Elternschaft anerkannt wird. „Das bislang beste-

hende Adoptionserfordernis für Zwei-Mütter-Familien ist diskriminierend für die Eltern und 

birgt aufgrund der langen Dauer Gefahren für die Rechte und das Wohl des Kindes“, so Prof. 

Dr. Anna Lena Göttsche, Vorsitzende der djb-Kommission Familien-, Erb- und Zivilrecht. 

Eine Regelung der Materie noch in dieser Legislaturperiode ist aus Sicht des djb unabdingbar.  

Es verbleiben jedoch offene Fragen und Leerstellen, die die aktuelle Bundesregierung rasch 

angehen sollte. Der djb wendet sich ausdrücklich gegen eine Stärkung der genetischen Ab-

stammung im Rahmen der Reform des Rechts der Eltern-Kind-Zuordnung. Mit der genetischen 

Verbindung ist nicht zwingend eine für das Kind wichtige Versorgungsverbindung verbunden. 

Zentrale Aufgabe des Abstammungsrechts ist es, gelebte Familienverhältnisse rechtlich abzu-

bilden und abzusichern.  
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